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Index

L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82000 Bauordnung

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

50/01 Gewerbeordnung

Norm

BauO OÖ 1976 §47 Abs4 idF 1983/082;

BauO OÖ 1976 §49 Abs2 idF 1983/082;

BauO OÖ 1976 §49 Abs4 idF 1983/082;

BauRallg;

GewO 1973 §77 Abs1;

Rechtssatz

Die Baubehörde hat nicht von jenen Immissionen auszugehen, welche bei Einhaltung der im gewerbebehördlichen

Betriebsanlagengenehmigungsbescheid vorgeschriebenen Au@agen auf der Liegenschaft eines Anrainers zu erwarten

sein werden, weil im baubehördlichen Verfahren ein unzulässiger Betrieb nicht ohne Au@agen in einen noch zulässigen

Betrieb umqualifiziert werden kann.

Schlagworte

Auflagen BauRallg7
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